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1. Allgemeines 

1.1 Allgemeine Ziele und Zwecke des Bebauungsplans 

Im Jahr 1996 wurde ein Gutachterverfahren zur städtebaulichen Neu-
ordnung der Freiflächen im Bereich des Schulzentrums Nord durchge-
führt. Das ausgewählte städtebauliche Konzept sah die Ausweisung 
mehrerer unabhängig voneinander zu realisierender Wohnbereiche 
vor, u. a. eine straßenbegleitende Wohnbebauung an der Hammer 
Straße.  

Im einzelnen sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen ge-
schaffen werden für: 

 die Ausweisung von Bauflächen, 

 die Anlage der inneren Erschließungsflächen, 

 die Sicherung eines größeren Teils der vorhandenen Biotopfläche 
zwischen Hammer Straße und dem öffentlichen Parkplatz östlich 
der Palaiseaustraße. 

 

1.2 Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wird so abge-
grenzt, daß ggf. auftretende Konflikte mit den bestehenden Nutzungen 
im Rahmen der Abwägung gelöst werden können. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wird begrenzt: 

 im Westen von der östlichen Begrenzung der Stellplatzanlage an 
der Palaiseaustraße, 

 im Norden von der nördlichen Begrenzung der Stellplatzanlage an 
der Palaiseaustraße und der nordöstlichen Grenze des Grund-
stücks Gemarkung Unna, Flur 40, Flurstück 1003, 

 im Osten von der westlichen Grenze der Hammer Straße (Flurstück 
1151), 

 im Süden von der nördlichen Grenze der Palaiseaustraße und der 
südlichen Begrenzung der Stellplatzanlage an der Palaiseaustraße. 

 

1.3 Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landes-  
 planung 

Der verbindliche Gebietsentwicklungsplan für den Teilabschnitt Dort-
mund/Unna/ Hamm weist den Planbereich als Siedlungsbereich aus. 

 

1.4 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Unna in der wirksamen Fassung 
von 1979 stellt das Plangebiet als „Fläche für den Gemeinbedarf“ dar. 
Diese Darstellung wurde im Rahmen der 38. Änderung des Flächen-
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nutzungsplans für den Bereich des Bebauungsplans Unna Nr. 91 „Pa-
laiseaustraße/Hammer Straße in „Wohnbaufläche“ geändert (wirksam 
ab 08.06.1999). 

 

2. Rahmenbedingungen für den Bebauungsplan 

2.1 Lage im Stadtgebiet, heutige Nutzung 

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Königsborn, östlich angrenzend an 
einen Bereich mit mehreren weiterführenden Schulen und der Stadt-
halle. Westlich angrenzend an die Hammer Straße befindet sich die 
Eissporthalle der Stadt Unna. Die im Norden angrenzende Wohnbe-
bauung entlang der Hammer Straße ist durch zweigeschossige „Ze-
chenhäuser“ sowie Reihenhäuser aus den 70er und 80er Jahren ge-
prägt.  

Die ehemals für Schulerweiterungszwecke vorgesehene Fläche ist bis 
heute unbebaut geblieben. Auf weiten Teilflächen hat sich im Laufe 
der Zeit eine Grünland-Brache entwickelt. Im Randbereich ist die Frei-
fläche durch eine großflächige Gehölzpflanzung abgegrünt. 

 

2.2 Geländeverhältnisse, Bodenbeschaffenheit 

Das Plangebiet weist keine bemerkenswerten Höhenunterschiede auf. 

In einer hydro-geologischen Untersuchung (siehe Anlage) ist die Bo-
denbeschaffenheit näher untersucht worden. Das Bodenprofil stellt 
sich wie folgt dar. „Das oberste Schichtglied bildet ein ca. 30 cm 
mächtiger Mutterboden. Darunter folgt eine Lößschicht, die jedoch bis 
in eine Tiefe von ca. 80 cm durch Abgrabung/Aufschüttung stark ge-
stört ist. Den festen Gesteinsuntergrund bildet kretazischer Kalkstein 
bzw. Kalkmergel. Die Hauptbodenart der ersten 2 m ist feinsandiger 
Schluff, der im tieferen Bereich teilweise auch tonig ist. Der Unterbo-
den ist zwischen ca. 75 - 105 cm unter GOK durchgehend verdichtet. 

Laut Bodenkarte ist im Bereich zwischen 130 und 200 cm unter GOK 
mit Grundwasser zu rechnen.“ 

In weitergehenden Bodenuntersuchungen sind in Teilbereichen des 
Plangebiets Altlasten festgestellt worden (siehe Punkt 4.5 der Begrün-
dung) 

 

2.3 Größe des Geltungsbereichs, Eigentumsstruktur 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfaßt ca. 1,2 ha. Das neu 
zu bebauende Grundstück, Gemarkung Unna, Flur 40, Flurstück 1003 
tlw., befindet sich z.Z. noch im Besitz Stadt Unna und wird an eine 
Wohnungsbaugesellschaft veräußert, die hier öffentlich geförderten 
Wohnungsbau errichten wird. Die Grundstücksflächen, auf denen sich 
die Trafostation befindet, sind im Besitz der Stadtwerke Unna.  
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 2.4 Derzeitige planungsrechtliche Festsetzungen 

Der Bebauungsplan überlagert einen Teilbereich des rechtsgültigen 
Bebauungsplanes Unna Nr. 11 „Berliner Allee“, der mit Inkrafttreten 
des neuen Planes gleichzeitig aufgehoben wird. 

Der seit 1969 rechtsverbindliche Bebauungsplan setzt die Freiflächen 
westlich der Hammer Straße als Flächen für den Gemeinbedarf mit 
der Zweckbestimmung „Schulzentrum“ fest. Detailliertere Festsetzun-
gen zum Maß der baulichen Nutzung sind nicht enthalten. 

 

3.  Inhalt des Bebauungsplans 

3.1  Bebauung 

3.1.1 Art der baulichen Nutzung 

Die neu geplante Bebauung soll zukünftig überwiegend für Wohnzwe-
cke genutzt werden. Dementsprechend wird hier ein Allgemeines 
Wohngebiet (WA) festgesetzt. Die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO im Allge-
meinen Wohngebiet ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden 
ausgeschlossen, um die angestrebte kleinteilige Nutzungsstruktur so-
wie eine homogene Straßenrandbebauung geprägte Wohnbebauung 
nicht durch Nutzungsarten wie Gartenbaubetriebe, Tankstellen etc. zu 
stören (vgl. Festsetzung Nr. I). 

Die Trafostation wird als Versorgungsfläche mit der Zweckbestimmung 
Elektrizität, Umspannstation in ihrem Bestand gesichert. 

 

3.1.2  Maß der baulichen Nutzung, Bauweise,  
 überbaubare Grundstücksfläche 

Das städtebauliche Konzept sieht eine straßenbegleitende Wohnbe-
bauung mit 2-3-geschossigen Geschoßwohnungsbau vor. Die Gebäu-
de sollen als Einzelgebäude mit zwischengeschalteten Treppenhäu-
sern errichtet werden. Da hierbei die für eine offene Bauweise höchst-
zulässige Gebäudelänge von 50 m überschritten wird, wird eine ab-
weichende Bauweise (vgl. Festsetzung Nr. III 1) festgesetzt.  

Die Tiefe der überbaubaren Flächen wird auf 13 m begrenzt. Unterge-
ordnete Bauteile wie Erker, Balkone etc. dürfen die Baugrenzen um 
bis zu 2 m überschreiten (vgl. Festsetzung Nr. III 2). Auf diese Weise 
soll ein hinreichender Gestaltungsspielraum für individuelle Lösungen 
bzw. nachträgliche Erweiterungen geschaffen werden. 

Die Geschoßzahl wird als zwei- bis dreigeschossig mit einer entspre-
chenden Trauf- und Firsthöhenbegrenzung festgesetzt. Die zulässige 
Grundflächenzahl (GRZ) wird dementsprechend auf 0,4, die Geschoß-
flächenzahl auf 1,2 festgesetzt. Diese Festsetzungen zielen zusam-
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men mit der Festsetzung zur Ermittlung der Grundfläche (vgl. Festset-
zung Nr. II) darauf ab, eine flächensparende Bauweise zu ermöglichen 
und zugleich den Innenbereich der Freifläche weitgehend von Bebau-
ung freizuhalten. 

 

3.1.3 Örtliche Bauvorschriften 

Die örtlichen Bauvorschriften beschränken sich auf Regelungen zu 
Dachgauben. Darüber hinaus regelt die Stadt Unna, als Eigentümerin 
des Geländes, weitergehende gestalterische Anforderungen an die 
Neubebauung über privatrechtliche Verträge.  

 

3.2 Verkehrsflächen 

Äußere Erschließung 

Das Plangebiet wird über die Hammer Straße und die Palaiseaustraße 
an das übergeordnete Straßennetz angeschlossen. Der Ausbaustan-
dard dieser vorhandenen Straßen ermöglicht die Abwicklung des zu-
sätzlichen Verkehrs.  

 

Innere Erschließung 

Aufgrund der hohen Belastung der Hammer Straße sind weder Einzel-
zufahrten noch die Anbindung einer Anliegerstraße an die Hammer 
Straße möglich. Die parallel zu Hammer Straße verlaufende Anlieger-
straße wird daher über eine kurze, über den vorhandenen Parkplatz 
verlaufende Stichverbindung an die Palaiseaustraße angeschlossen. 
Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist diese jedoch nur als Zufahrt 
ausgebildet. Die Abfahrt erfolgt über die vorhandene Ein- und Ausfahrt 
des Parkplatzes an der Palaiseaustraße. 

Die Stichverbindung und die Anliegerstraße werden als Verkehrsflä-
che mit der Zweckbestimmung Mischverkehrsfläche festgesetzt. Da 
die gesamte Wohnbebauung von einer Wohnungsbaugesellschaft 
entwickelt werden wird und eine spätere Privatisierung der Wohnge-
bäude bzw. Bildung von Einzeleigentum nicht zu erwarten ist, wird die 
Anliegerstraße mit Ausnahme der Parkplatzüberfahrt als private Ver-
kehrsfläche festgesetzt. 

Entlang der Hammer Straße wird ein Verbot der Ein- und Ausfahrt 
festgesetzt. Nur für Großfahrzeuge wie Müllabfuhr, Feuerwehr und 
Möbelwagen wird durch Festsetzung eines separaten Fahrrechts eine 
direkte Verbindung zwischen der Anliegerstraße und der Hammer 
Straße hergestellt. Auf diese Weise kann auf einen großflächigen 
Wendehammer verzichtet werden. Entsprechende Absperreinrichtun-
gen sind vorgesehen. 

 

Ruhender Verkehr 

Der ruhende Verkehr wird in einem durch Bäume gegliederten Park-
streifen entlang der Anliegerstraße und der Stichstraße untergebracht. 
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Einzelne Garagen oder Carports können auch auf den Freiflächen in 
Höhe der Wohngebäude untergebracht werden. 

Auf der Grundlage der geänderten Verwaltungspraxis der Stadt Unna 
zum Nachweis des Stellplatzbedarfs von 11/97 werden im Plangebiet 
pro Wohneinheit im Eigenheimbau 1,5 Stellplätze, im Mehrfamilien-
hausbau 1,0 Stellplätze gefordert. Darüber hinaus ist pro 3 Wohnein-
heiten ein Besucherstellplatz im öffentlichen Straßenraum nachzuwei-
sen. 

 

Fußwege 

Innerhalb der festgesetzten öffentlichen Grünfläche ist eine separate 
Fußwegeverbindung geplant. Auf diese Weise werden sowohl für die 
zukünftigen Bewohner des Plangebiets als auch für Anlieger der 
Hammer Straße kurze Wegeverbindungen zu den Schulen, den öffent-
lichen Freiflächen, zum Parkplatz westlich des Plangebiets und zum 
Versorgungszentrum an der Berliner Allee hergestellt. Zugleich wird 
hiermit ein Teilabschnitt einer geplanten grünen Wegeverbindung her-
gestellt, die von der Uelzener Heide über die Freifläche im Plangebiet, 
den Fabeltierpark, den Bolzplatz an der Berliner Allee und die Bio-
topfläche nördlich der Döbelner Straße bis zum Kurpark reicht. 

Über die Festsetzung eines Gehrechtes nordöstlich der geplanten Er-
schließungsstraße ist die direkte fußläufige Anbindung an die Hammer 
Straße sichergestellt. 

 

ÖPNV 

Der Stadtkern und der Bahnhof von Unna sind in ca. 10-15 Minuten 
fußläufig zu erreichen. Mit dem öffentlichen Personennahverkehr wird 
das Plangebiet über 2 Buslinien erschlossen. Eine Haltestelle der 
zweimal stündlich verkehrenden Buslinie 144 befindet sich im Kreu-
zungsbereich Palaiseaustraße/Hammer Straße. Haltepunkte der 
stündlich verkehrenden Buslinie 149 befinden sich an der Parkstraße 
bzw. am Kissenkamp. 

 

3.3  Grünflächen 

Die vorhandene Freifläche, die in der Stadtbiotopkartierung als Grün-
land bzw. Brachen mit Gehölzbeständen gekennzeichnet wird, wird in 
Teilbereichen (ca. 50 % der Fläche) durch die Festsetzung als öffentli-
che Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage/Biotop“ pla-
nungsrechtlich in ihrem Bestand gesichert. Zugleich ist diese Freiflä-
che Bestandteil eines geplanten Grünzugs, der von der Uelzener Hei-
de bis zum Kurpark reicht (siehe Punkt 3.2, Abschnitt Fußwege). Um 
den Übergang zwischen der Freifläche und der Wegeverbindung zur 
Uelzener Heide hervorzuheben, wird südlich der Trafostation ein ca. 
20 m breiter Streifen von Bebauung freigehalten. 
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4.  Umweltbelange 

Im Zuge der Bauleitplanung werden die Gemeinden über das Bauge-
setzbuch (BauGB) verpflichtet, die konkreten Gegebenheiten und Er-
fordernisse von Natur und Landschaft zu erfassen und ihnen ange-
messen und sachgerecht Rechnung zu tragen. 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans werden bauliche Maß-
nahmen ermöglicht, die ggf. einen Eingriff in Natur und Landschaft 
darstellen. Für die neu geplante Bebauung besteht somit die Pflicht 
zur Eingriffsminimierung bzw. zu Ausgleich und Ersatz.  

 

4.1. Bestandssituation, Eingriffsbilanzierung  

Die geplante Wohnbebauung bedeutet einen Eingriff in die vorhande-
nen Situation. Ca. 50 % der Freiflächen werden zukünftig als Allge-
meines Wohngebiet mit der dazugehörenden Erschließung ausgewie-
sen.  

Die Möglichkeit, auf dieser sehr zentral gelegenen Fläche eine maß-
volle Verdichtung im Innenbereich zu erreichen und somit eine stärke-
re Versiegelung im Außenbereich zu vermeiden wird höher bewertet 
als die Belange des vollständigen Erhalts der Freiflächen. Dies gilt 
insbesondere, da sich die zukünftige Bebauung inklusive Erschlie-
ßungsanlagen auf einen 35 m tiefen Streifen westlich der Hammer 
Straße beschränkt und weite Teilbereiche des Gebiets weiterhin als 
Freiflächen erhalten bleiben. 

Die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Gehölzpflanzung wird in Teilen 
überplant. Dieser Eingriff wäre nur dann teilweise vermeidbar, wenn 
die Bebauung auf den westlichen Teilflächen des Plangebiets ange-
ordnet würde. Aber auch hierbei gingen wertvolle Freiflächen verloren, 
die Freifläche würde zerschnitten und die städtebauliche Zuordnung 
der Flächen würde unter den Aspekten Lärmschutz, Ausrichtung zur 
Sonne, Straßenbild zu keiner sinnvollen Lösung führen. Eine aus kli-
matischen Gründen ggf. anzustrebende offene Bebauungsstruktur 
kann an dieser Stelle in Abwägung mit den Belangen eines ausrei-
chenden Lärmschutzes für die Wohnbebauung nicht umgesetzt wer-
den. 

In dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf sind die überbaubaren 
Flächen und die Erschließungsflächen so angeordnet, daß ca. die 
Hälfte der unter die Baumschutzsatzung fallenden Bäume innerhalb 
der Gehölzpflanzung an der Hammer Straße erhalten werden können. 
Voraussetzung ist, daß beim späteren Bau der Straße und der Stell-
platzflächen Aufschüttungen des natürlichen Geländes unterbleiben.  

Durch Freihalten eines 20 m breiten Grünstreifens südlich der Tra-
fostation und Verzicht auf die Festsetzung von Stellplatzflächen im 
nördlichen Abschnitt der Anliegerstraße kann die hier vorhandene 
Weißdornhecke in Teilen erhalten bleiben (vgl. festgesetzte Flächen 
mit Pflanzbindungen).  
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Die Gehölzpflanzungen entlang der westlichen und nördlichen Grenze 
des Plangebiets werden als Bestandteil der festgesetzten öffentlichen 
Grünflächen erhalten und über zeichnerische und textliche Festset-
zungen ausdrücklich gesichert. 

 

4.2 Maßnahmen zur Minderung des Eingriffs in Natur und
 Landschaft 

Pflanzmaßnahmen, Pflanzbindungen 

Auf die Festsetzung von Pflanzmaßnahmen in den privaten Gartenflä-
chen wird angesichts der angestrebten flächensparenden Bebauung 
und somit der geringen Grundstückszuschnitte verzichtet. Die An-
pflanzung von größeren Bäumen und Sträuchern würde die Nutzbar-
keit der kleinen Gärten als Freiraum zu stark beeinträchtigen. 

Die Festsetzungen konzentrieren sich daher auf die Dach- und Fassa-
denbegrünung sowie die Eingrünung von Stellplätzen und Nebenanla-
gen: 

 Für Stellplatzanlagen wird die Begrünung mit Bäumen und die Ab-
pflanzung mit einer freiwachsenden Hecke festgesetzt. Je 4 oberir-
dische Stellplätze ist ein standortgerechter, heimischer Laubbaum 
zu pflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Durch diese 
Maßnahme wird die thermische Aufheizung der Luft durch Beschat-
tung gemindert und eine stärkere gestalterische Einbindung der 
Stellplatzanlagen in den umgebenden Freiraum erreicht (siehe 
Festsetzung Nr. XI 1 und 2).  

 Die Begrünung von Dächern und Fassaden (vgl. Festsetzungen Nr. 
XI 4-5) zeigt positive ökologische, kleinklimatische und bauphysika-
lische Wirkungen auf. Die Festsetzung von Begrünungsmaßnah-
men für jede Fassade und jedes Dach würde jedoch die Gestal-
tungsfreiheit des Bauherrn zu stark einschränken. Die Maßnahmen 
werden daher auf ungegliederte Fassaden mit einer geschlossenen 
Wandfläche von mehr als 30 qm beschränkt. Für Dächer ist eine 
extensive Dachbegrünung vorzusehen, wenn sie als Flachdächer 
oder flachgeneigte Dächer (<10°) mit mehr als 36 qm Grundfläche 
ausgebildet sind.  

 Carports, Garagen und Standorte von Abfallbehältern sind u. a. 
auch aus gestalterischen Gründen mit standortgerechten Rank-, 
Kletter- und Schlingpflanzen zu begrünen Fassaden (vgl. Festset-
zungen Nr. XI 3). 

 Die Bäume und Gehölzpflanzungen, die im Rahmen der Planung 
erhalten werden können, werden durch entsprechende Einzel- und 
Flächenfestsetzungen planungsrechtlich gesichert (siehe textliche 
Festsetzung Nr. X). 

 

Versickerung des Niederschlagswassers 

Nach Novellierung des Landeswassergesetzes (§ 51a) besteht die 
Verpflichtung, Niederschlagswasser soweit möglich auf dem Grund-
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stück zu versickern oder auf dem kürzesten Wege einem Vorfluter zu-
zuleiten.  

Um die Möglichkeiten der Regenwasserversickerung für das Plange-
biet zu überprüfen, wurde eine hydrogeologische Untersuchung in Auf-
trag gegeben (August 1998). 

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 „Die Anlage dezentraler Versickerungsanlagen scheidet wegen unge-
nügender Durchlässigkeit des Untergrundes aus. Der Kf- Wert im Un-
terboden ist mit 6 * 10 m/s sehr gering. Trotz einer guten Durchlässig-
keit im Oberboden könnte eine Versickerung des anfallenden Nieder-
schlagswassers zu großflächigen Vernässungen führen.  

Die Ursache für die geringe Versickerungsfähigkeit des Bodens ist die 
starke Vorverdichtung im Unterboden. Diese wurde vermutlich durch 
Abgrabungen bzw. Aufschüttungen auf dem Gelände verursacht. Al-
ternativ zur Versickerung könnte das Niederschlagswasser in einem 
Mulden-Rigolen-System zurückgehalten und gedrosselt in die Kanali-
sation abgeleitet werden.“ 

Auf Festsetzungen bzw. Hinweise zur Versickerung des Oberflächen-
wassers wird daher verzichtet. Eine ortsnahe Einleitung in offene Vor-
fluter ist ebenfalls nicht möglich, da in der Nähe des Plangebiets keine 
Bachläufe oder Gräben vorhanden sind. 

Es ist jedoch geplant, innerhalb der öffentlichen Grünfläche ein Mul-
den-Rigolen-System anzulegen. Das gesammelte Regenwasser wird 
anschließend verzögert in den vorhandenen Kanal an der nordwestli-
chen Grenze des Plangebiets abgegeben. 

Das Oberflächenwasser der Freiflächen kann hingegen versickert 
werden. Stellplatzzufahrten, Stellplatz- und Hofflächen, Wohnwege 
und Fußwege sind daher mit wasserdurchlässigen Materialien zu ge-
stalten (vgl. Festsetzung Nr. VIII) 

Hiervon ausgenommen sind Stellplatz-, Wege- und Hofflächen, unter 
denen im Rahmen der Altlastensanierung schwach belastete Böden 
(max. Einbauklasse Z 1.2) wiedereingebaut werden. Diese Flächen 
sind dementsprechend zu pflastern. 

 

 

4.3 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Der durch die neu festgesetzten Wohnbauflächen und Verkehrsflä-
chen hervorgerufene Eingriff kann im Plangebiet selbst nicht ausgegli-
chen werden. Die aufgrund der Eingriffsbilanzierung festgestellte  Bio-
topwertdifferenz wird durch entsprechende Kompensationsmaßnah-
men außerhalb des Plangebiets auf Flächen im Ortsteil Hemmerde 
ausgeglichen. 

Aufgrund der detaillierten Bilanzierung des Eingriffs (siehe Anlage) ist 
eine Biotopwertdifferenz von ca. 4000 Punkten durch entsprechende 
Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets auszuglei-
chen.  
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Als Ausgleich wird die Aufwertung einer ca. 8.300 m² großen, im Orts-
teil Hemmerde gelegenen Ackerfläche (Gem. Hemmerde, Flur 16, 
Flurstück 422) im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes erfolgen 
Die Fläche ist Teil einer insgesamt ca.18.800 m² großen Fläche, im 
Besitz der Stadt Unna, auf der eine Umwandlung in extensives Grün-
land, die Anlage eines Kleingewässers etc. stattfinden soll (siehe An-
lage Maßnahmenbeschreibung). Die Maßnahme wird spätestens eine 
Vegetationsperiode nach Rechtskraft des Bebauungsplans durchge-
führt. 

 

 4.4  Immissionschutz 

Aufgrund der Lage des Plangebiets unmittelbar an der Hammer Stra-
ße (L 665) mit einem DTV von ca. 12.000 Kfz ist von einer erhöhten 
Lärmbelastung im Plangebiet auszugehen. Ein im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens erstelltes Schallgutachten liefert zusammen-
gefaßt folgende Ergebnisse: 

Die Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete werden zur Ta-
ges- und zur Nachtzeit überschritten. Die Überschreitungen werden 
durch den Straßenverkehr der Hammer Straße verursacht, der Zu- 
und Abfahrtsverkehr zu den Stellplatzanlagen an der Palaiseaustraße 
und an der Eissporthalle spielt nur eine untergeordnete Rolle. 

Zum Schutz der Wohnbebauung vor Verkehrslärm sind Lärmminde-
rungsmaßnahmen erforderlich. Die Errichtung von aktivem Schall-
schutz mit den entsprechenden Überlängen ist aufgrund der vorhan-
dene Bebauung bzw. des städtebaulichen Konzepts nicht realisierbar. 
Es sind daher passive Schallschutzmaßnahmen in Form von Lärm-
schutzfenstern vorzusehen. Entsprechend den Ergebnissen des Gut-
achtens werden für die zur Straße ausgerichteten Fassaden Lärm-
schutzfenster der Schallschutzklasse 3 und 4 festgesetzt. 

Die Orientierungswerte von tagsüber 55 dB(A) für ein Allgemeines 
Wohngebiet werden in den Freibereichen eingehalten, wenn die Be-
bauung als geschlossener Riegel durchgeführt wird oder Lücken zwi-
schen einzelnen Baukörpern wie vorgesehen durch zwischengeschal-
tete Treppenhäuser geschlossen werden. 

4.5 Altlasten 

Nach der Offenlegung des Bebauungsplanentwurfs wurde durch Bo-
denuntersuchungen im Rahmen der Vermarktung des Grundstücks 
deutlich, dass sich im zentralen Bereich des Plangebiets eine bis zu 2 
m mächtige, mit Mutterboden überdeckte Aufschüttung befindet.  

Hier ist eine ehemalige Geländemulde  (z.B. alter Bachlauf) wahr-
scheinlich mit Bauschutt aus Straßenbauarbeiten verfüllt worden.  

Art und Umfang der Verunreinigungen sind im Einzelnen in den fol-
genden Gutachten dokumentiert: 

1. Mull und Partner, Sanierungsuntersuchung B.-plan UN91 „Palaise-
austraße/Hammer Straße, Hagen 06/99),  



 11

2. Fachtechnische Stellungnahme zur Kontaminationsbeurteilung und 
Massenermittlung für die Erschließung eines Grundstücks an der 
Palaiseaustraße/Hammer Straße in Unna, Lünen 09/99 

Zusammengefasst lassen sich die Ergebnisse wie folgt darstellen: 

Das Auffüllungsmaterial weist eine sehr heterogene Zusammenset-
zung aus feinsandigem Schluff, schluffigem Feinsand mit unterschied-
lichen Beimengungen aus Ziegelbruch, Schotter, Schwarzdeckenres-
ten, Aschen, Bauschutt und Holzresten auf. Darunter steht der natürli-
che Untergrund, ein schluffiger Feinsand/Lößlehm an. 

In den Analysen der Bodenproben sind erhöhte Gehalte an polycykli-
schen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in unterschiedlich 
hoher Konzentration festgestellt worden, die auf die Anteile an Aschen 
und Schwarzdeckenaufbruch, der wahrscheinlich teergebunden ist, 
zurückgeführt werden können. 

Stellenweise werden PAK-Gehalte nachgewiesen, die den Maßnah-
menschwellenwert der LAWA-Richtlinie (Grenzwerte für die Grund-
wassergefährdung) überschreiten. Aus gutachterlicher Sicht wird je-
doch keine Gefährdung des Grundwassers festgestellt, da die PAK 
stark gebunden sind und eine Versickerung von Oberflächenwasser 
bis in das Grundwasser aufgrund des stark verdichteten Bodens nur 
bedingt gegeben ist.  

Im zentralen Bereich der Auffüllung wurden Auffüllungsmaterialien 
erbohrt, deren Gehalte an der kanzorogenen PAK-Einzelverbindung 
Benzo(a)pyren die BodSchV-Prüfwerte für Wohngebiete überschrei-
ten. In den Randbereichen liegen die ermittelten Benzo(a)pyren-
Gehalte hingegen unterhalb des Prüfwertes für Kinderspielflächen o-
der wurden nicht nachgewiesen. 

 

Sanierungsmaßnahmen 

Um Gefährdungen für das Wohnen durch die o.g. Bodenverunreini-
gungen auszuschließen, sind im Vorfeld der Bebauung entsprechende 
Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Im Bebauungsplan wird der 
Bereich gekennzeichnet, in dem Entsorgungs-, Wiedereinbau-, oder 
Sicherungsmaßnahmen durchzuführen sind.  

In Abhängigkeit von dem vorgefundenen Schadstoffgehalt und der ge-
planten Nutzung sind unterschiedliche Maßnahmen erforderlich: 

Das Zentrum der Auffüllung ist im Vorfeld der Bebauung vollständig 
abzugraben und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. 
Ggf. ist auch eine Wiederverwertung möglich. 

Die weniger stark mit PAK belasteten Bodenbereiche können vor Ort 
belassen und bei bodenmechanischer Eignung z. B. als Unterbau für 
die Erschließungsanlagen genutzt werden. Hierbei kann Material, das 
der Einbauklasse Z O bis Z 1.1 (gemäß LAGA-Richtlinien für die stoff-
liche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen (11/97)) zu-
zuordnen ist, offen wiedereingebaut werden und ist lediglich im Falle 
von Z 1.1 durch eine Vegetationsschicht abzudecken. Material der 
Einbauklasse Z 1.2 kann im Bereich von Stellplätzen belassen oder 
wiedereingebaut werden, wenn es durch Pflasterflächen abgedeckt 
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wird.  Material der Einbauklasse Z 2 kann nur im zentralen Bereich 
von Straßenflächen eingebaut werden, die vollflächig versiegelt sind 
und wo gewährleistet ist, dass die Flächen im Rahmen von Leitungs-
arbeiten etc. nicht häufiger wieder aufgebrochen werden müssen.  
In Bereichen innerhalb der Wohnbebauung, für welche die Planung Haus- 
und Nutzgärten vorsieht, ist anthropopgenes Auffüllmaterial generell auszu-
koffern und gegen nicht belasteten (ZO) Kulturboden auszutauschen. 

 

5.      Auswirkungen des Bebauungsplans auf öffentliche Belange 

5.1  Ver- und Entsorgung 

Die Entwässerung des Plangebiets erfolgt über den im nordwestlichen 
Bereich des Plangebiets durch die Freiflächen verlaufenden Misch-
wasserkanal. Die Kapazitäten sind sowohl für die Abwasser- als auch 
für die Oberflächenentwässerung ausreichend. In der Hammer Straße 
ist in Höhe des Plangebiets keine Kanalisation vorhanden. 

Die Versorgung des Plangebiets mit Gasleitungen, Wasserleitungen, 
Fernwärme wird im Rahmen der privaten Erschließungsmaßanahmen 
überprüft. 

Innerhalb der parallel zur Hammer Straße verlaufenden Anliegerstraße 
besteht keine Wendemöglichkeit für die Müllabfuhr. Durch Festset-
zung eines separaten Fahrrechts für Großfahrzeuge wird jedoch ein 
direkte Fahrbeziehung zur Hammer Straße sichergestellt.  

 

5.2   Verkehrserschließung 

Zu den Planungen zur Erschließung siehe Punkt 3.2 

 

5.3  Sonstige und öffentliche Infrastrukturen 

Eine Erweiterung der öffentlichen Infrastrukturen ist aufgrund der ge-
ringen Größe des Plangebiets mit ca. 30 Wohneinheiten im Ge-
schosswohnungsbau nicht notwendig. Wichtige Infrastruktureinrich-
tungen wie Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schulen, Ge-
schäfte für den täglichen Bedarf, kirchliche Begegnungszentren sowie 
Spiel- und Sportstätten sind indirekter Nachbarschaft vorhanden. 

 

5.4  Denkmalsschutz und Denkmalpflege 

In dem Planbereich sind soweit bekannt, denkmalpflegerische Belan-
ge nicht betroffen. Es wird jedoch aus bodendenkmalpflegerischer 
Sicht nachfolgender Hinweis in den Planentwurf aufgenommen: 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder natur-
geschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, 
aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bo-
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denbeschaffenheit,  Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tieri-
schen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) ent-
deckt werden.  

Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Unna als Unterer 
Denkmalbehörde und/oder dem Westfälischen Amt für Archäologie, 
Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe, unverzüglich anzu-
zeigen und die Entdeckungsstelle mindestens drei Werktage in unver-
ändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz 
NW), falls dies nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben 
wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bo-
dendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erfor-
schung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG 
NW). 

 

6.  Auswirkungen des Bebauungsplan auf private Belange 

Auswirkungen auf private Belange sind nicht erkennbar. 

 

7. Bodenordnung  

Maßnahmen der Bodenordnung sind nicht erforderlich, da sich die neu 
überplante Fläche im Besitz der Stadt Unna befindet und die Wohn-
bauflächen an eine Wohnbaugesellschaft veräußert werden. 

 

8.  Kosten, Finanzierung und Durchführung 

Alle Baumaßnahmen und die Erschließungsmaßnahmen werden von 
einem Bauträger durchgeführt. Der Erschließungsträger soll alle Kos-
ten übernehmen. Für die Stadt Unna entstehen somit keine Kosten.  

 

9.  Änderungen nach der Offenlegung des Bebauungsplanes 

Nach der Offenlegung des Bebauungsplans wurden im Rahmen der 
Vermarktung des Grundstücks Altlasten festgestellt. Um Gefährdun-
gen für das Wohnen auszuschließen, sind entsprechende Sanie-
rungsmaßnahmen erforderlich. In enger Abstimmung mit dem Kreis 
Unna, Fachbereich Umwelt, Aufgabengebiet Bodenschutz/Altlasten 
sind daher in den Bebauungsplan Festsetzungen zur Durchführung 
der Sanierungsmaßnahmen aufgenommen worden (siehe textliche 
Festsetzung VIII und Begründung Punkt 4.5). 

Aufgrund von Anregungen des Kreises Unna zur Sicherung der Grün-
strukturen, zur Eingriffsbilanzierung und zur Gestaltung der Aus-
gleichsmaßnahmen wurden die Festsetzungen, Begründungspassa-
gen, Ausgleichsmaßnahmenbeschreibung und Eingriffsbilanzierung in 
den entsprechenden Punkten überarbeitet.  
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Da über Kaufverträge sichergestellt ist, dass die gesamte Bebauung 
von einer Wohnungsbaugesellschaft und als öffentlich geförderter Ge-
schosswohnungsbau durchgeführt wird, wird die im Bebauungsplan-
entwurf festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche in eine private Ver-
kehrsfläche mit der Zweckbestimmung „verkehrberuhigter Bereich“ 
geändert.  

Die Grenze zwischen öffentlicher Grünfläche und Allgemeinem Wohn-
gebiet wird in Höhe des Erschließungsstichs geringfügig verschoben, 
so dass sich ein rechtwinkliger Grundstückszuschnitt ergibt. 

Da von den Änderungen nach der Offenlegung nur der Kreis Unna 
und der zukünftige Eigentümer der Wohnbauflächen betroffen sind, 
wurde die Beteiligung der betroffenen Grundstückseigentümer und der 
berührten Träger öffentlicher Belange im Rahmen eines vereinfachten 
Verfahrens gem. § 13 BauGB durchgeführt.  

 

Aufgestellt: Unna, im Mai 2000 

 


